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gemeinsame Bewußtsein des Volkes und der Volksgeist für Savlgny und Puchta besaßen, Das zweıte
Kapiıtel befaßt sıch mıiıt der Lehre VOIN Volksgeist als Theorie des (Gemeiınwesens SOWIle der Begründung der
Volksgeistlehre und bestimmt abschließend die Volksgeistlehre als Resultat der Transzendentalphilosophie,
während das drıtte Kapıtel zunächst einen Überblick über die juristischen Methodologien des 8. Jahrhun-
derts bjetet und dann Savıgnys Methodologievorlesung des Wıntersemesters 1802/03, seıne Anleitung
eiınem eigenen Studium der Jurisprudenz vorstellt, Anschlufß hieran der Frage ach den Auswirkun-
pCN, die sıch ıhr tür die folgenden Arbeiten Savıgnys ergaben, ach der Fortsetzung und der Ausbildung,
die seıne Gedanken dort anden, nachzugehen. Wıe dieser Überblick deutlich zeıigt, 1st cht EeLW: die
Absıcht des Verfassers, den zeıtlıchen der Begründung der Hıstorischen Rechtsschule aufzuzeigen,
sondern unternımmt mıiıt außergewöhnlichem Einfühlungsvermögen und größter Akribie die
rechtstheoretischen und phılosophıschen Wurzeln ıhres Denkens nachzuzeıichnen.

Eınen merklichen Mangel der Arbeit bıldet treilich das gänzliche Fehlen nıcht DUr jeglicher Regıster,
sondern uch eınes Literatur- oder Abkürzungsverzeichnisses und dies, obwohl in den Anmerkungen
reichlich von Abkürzungen und gekürzt zıtlerten ıte: Gebrauch gemacht wırd Ob aber Hıstoriker
oder Philosophen, für die das Buch uch geschrieben sein dürfte, in »M K« (D 10, Anm. 5) den Münchener
Kommentar ZU)! Bürgerlichen Gesetzbuch (zudem: welche Auflage?), der in »Coing-Staudinger
(12. Aufl.) Einl.« (5.81, Anm. 169) die VO|  } Helmut Coing vertafßte Einleitung Zur 1980 erschienenen

Auflage VO:  3 Staudinger, Ommentar ZU)! Bürgerlichen Gesetzbuch, erkennen vermoögen (genannt
seıen J1er DUr we1l Beispiele Von vielen), erscheint doch einigermaßen fraglich. Außerdem enthalten die
ungemeın umfangreichen Anmerkungen uch einıge Ungenauigkeiten. So ware der Leser ELW: wohl
doch daran interessiert, wenn schon bei dem Juristen Hotacker ıne »aus ıntımer enntnis sogleich ach
dessen Tode« vertaßte Biographie zıtiert wiırd Anm. 53), uch erfahren, VO|  — wWwWem diese
geschrieben wurde er ob 1€5 unbekannt 1St); sotern altere Schriften angeführt werden, ware
durchaus nıcht unwichtig, das Erscheinungsjahr NECNNECN (S z& Anm. Zittelmann AcP 66, 436{{f.;
Jahreszahl mitgeteılt War 10, Anm. 1, auf sı1e wiırd ber nıcht verwıesen), und anderes mehr.

Ungeachtet dieser Schwierigkeiten, die das Buch bereitet, die ber hne Zweıtel meıstern sınd,
bietet ıne grundlegende und ungemeın wertvolle Analyse der Hıstorischen Schule der Jurisprudenz,
mıiıt der sıch nıcht NUur jeder auseinanderzusetzen hat, der sıch mıt der geschichtlichen Rechtswissenschaft
des 19. Jahrhunderts in intensıverer Weıse beschäftigen möchte, sondern uch alle dıejenigen, die ıne
ernsthafte Auseinandersetzung mıiıt den geistigen Grundlagen des Rechts überhaupt suchen, enn dies
zeıgt die Lektüre des Buches bentalls mıt Deutlichkeit lediglich eiıne längst überwundene Epoche der
Rechtsgeschichte, die keine überzeıtlich bedeutsamen Erkenntnisse hervorgebracht hätte, die 1stor1-
sche Schule mıt Sicherheit cht. Insotern zaählt den zentralen Aussagen der Arbeit zweıtelsohne der
Satz (D 256, Anm. 55) »Die ungeschichtliche Schule 1st diejenige, die die Einsiıchten der Gegenwart ber
diejenigen der Vergangenheit stellt, sıch also ıhrer Abhängigkeit von dieser nıcht bewußt 1st«. uch wenn

NUur versteckter Stelle erscheıint, möchte INan sıch wünschen, seiıne Wırkung autf Rechtswissen-
schaft und Rechtspolitik der Gegenwart nıcht völlig verfehle, und der Verfasser in eiınem anderen
Punkt unrecht behalte, nämlıich dafß oberflächlichen politischen Zeıt ‚offener« Wertungen der
Standpunkt der geschichtlichen Rechtswissenschaft gewiß nıe begreiflich se1N« werde (D 76) Denn WCeCNnN
auch die Historische Schule iın iıhrer Verehrung der Geschichte zweıtellos weıt ISt, aßt sıch
doch kaum leugnen, sıch dıe Gegenwart, die Ja etztlich DUr zwıschen Vergangenheit und Zukunft 1Im
unendlichen Ablauf der Geschichte steht, 1UT deren Verständnis heraus ın ıhrer Problematik
begreifen laßt Den Blick hierfür geöffnet haben, 1st zweıtellos eın bedeutendes Verdienst des
»historischen« 19. Jahrhunderts. Fınen wichtigen Beıtrag Verständnıis seıner Rechtswissenschaft
bıldet die Schrift H. Jakobs elıx Hammer

Der Brie  echsel 848 zwischen lgnaz Heınric von Wessenberg und Heınric| Zschokke Bearbei-
tet VO|  — RUDOLF HERZOG und OTHMAR DPFEYL (Quellen Zur Schweizer Geschichte, hg. von der
Allgemeinen Geschichtstorschenden Gesellsc! der Schweiz; IIL. Abt. Briete und Denkwür-
dıgkeıten, Bd. X) Basel Kommuissionsverlag Krebs 1990 433 Ln.

Dıie Wessenberg-Forschung in allen iıhren Zweıgen dart Gebiet des ehemaligen Bıstums Konstanz
immer mıt bevorzugtem Interesse rechnen. Seit eıit hat sı1e 1m Bereich der Darstellungen
vermocht, hergebrachte er und Urteile wohlbegründet und deshalb einıgermassen erfolgreich
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revidieren. och größere Durchschlagkraft ın dieser Richtung ware ıhr vielleicht beschieden SCWCESCH,
WCNN die Bereitstellung Quellen, also Quellenforschungen und -edıtionen, mıiıt dem vielseitigen
Interesse Gestalt, Wırken, Schicksal und »Ambiente« Wessenbergs 1Im gleichen Mafiß Schritt gehalten
hätte. Vornehmlich mıiıt Namen und Verdiensten VO:  - Wolfgang Müller und Kurt Aland verbunden und
der Absıcht ach breit und systematisch angelegt, kam dıe Edition autobiographischer Quellen vergleichs-
weılse Jangsam und blieb VOT ungefähr 5 Jahren zuletzt auf halbem Wege stecken. Umso
ertreulicher Ist, dank weıterer motivierender Interessens-»Segmente« die Arbeit trotzdem nıe ganz
und überall ZU) Erliegen kam. So präsentiert sıch der hıer anzuzeigende Band als Teıl eınes großangeleg-
ten Forschungsprojekts, dessen Hauptzweck »die Erforschung des ıberalen Katholizismus ın der Schweiz
und ın Süddeutschland ISt, als dessen FExponent Wessenberg gilt« (5.7). Intermediäre Unwägbarkeiten
sınd damit angedeutet, dafß sıch die Realısıerung dieses Bandes VvVon 1967 bıs 1986 (Abschlufß des
Manuskripts) bzw. 1990 (Druck) hinzog. überhaupt ZUu] Erscheinen kam, dürtfte zuvorderst
Othmar Pfyl verdanken se1ın, dessen Handschrift ın allen Belangen der Bearbeitung durchschimmert.
Aus seıner Feder uch die einleitenden exte und Angaben den beiden Korrespondenten, den
Lagerorten des edierten Briefbestands, den Editionsgrundsätzen SOWIe die ner überaus nützlichen und
mıiıt Sorgfalt erarbeıiteten Register (Personen, Sachen, OUrte, vorkommende Publıkationen Wessenbergsund Zschokkes). Hauptsächlich wırd die Hand Pfyls ber Duktus und Endredaktion der Anmerkungenzahllosen Brietstellen spürbar, die, gelegentlich fast weıt ausführend, verläßliche Informationen
hetern und Kenntnisse selbst in entlegensten Details Weniger in der Kollatıon der Handschriften
und Texte als hier dürfte die Ursache für die lange Bearbeitungszeit suchen se1in.

Im Zentrum der 1/4 zwıschen Wessenberg und dem helvetischen Pädagogen und (Kultur-)Politiker
Heıinrich schokke (1771-1848) gewechselten Briete (hauptsächlich seıt 1830; NUur eun der Briete
datieren aus den Jahren davor) steht ihrer amtlichen Stellung bzw. iıhren Interessen entsprechend die
Politik iın Form der Kırchen- und Kulturpolitik der €eIt. bei eistern wIıe denen der beiden
Korrespondenten aneben eiıne Reihe weıterer Materıen und Sujets ın dıe Briete einfließen, macht nıcht
weniıg VO  —- ıhrem Reız AUS, eLWAa: Kommentare allgemeinen philosophischen, weltanschaulichen und
lıterarıschen Themen der Zeıt, gegenseıtige Beurteilungen iıhrer eigenen wıissenschaftlichen und lıterarı-
schen Publıkationen, und cht zuletzt sehr persönlıche, freundschaftlich gefärbte Mitteilungen aus dem
privaten Leben, Fühlen, Reısen und Leiden.

Gegebenermaßen geht hinsichtlich des Politischen und Kirchenpolitischen die Hauptperspektive aufdie Schweiz. Vorgänge ın Deutschland kommen mehr beiläufig Zzur Sprache; leider 1Ur Sanz WECN1ISC
Namen und Vorgänge, die sıch mıiıt der 1Özese Rottenburg der der Tübinger Kath.-Theol Fakultät
verbinden. Trotzdem tont ın dieser Korrespondenz, die 1mM März 1848 (ein Vierteljahr VvVor Zschokkes
Tod) endet, all das Al ın verschiedener Hınsıcht das Europa des Vormärz bewegtNıcht ımmer sınd die beiden Freunde übrigens einer Meıinung. Als Beispiel se1l der AargauischeKlosterstreit VO  j 1841 geNaANNT, ın dem sıch Zschokke, der geistige Führer der antırömıschen Minderheit
1mM Großen Rat des Aargaus, in seiınem Element zeıgt, während Wessenberg hınter den vorgetragenen
Besorgnissen ber unkluge Taktik im einzelnen nıcht undeutlich Dıiıfferenzen in der Sache durchblicken
äßt, WenNnn auch vornehm verklausulijert bes. Briete Nr. 88—94, Überhaupt tällt bei UuSam-

menhängender Lektüre dieses Brietwechsels wıeder einmal die Unbefangenheıit Wessenbergs ach allen
Seıten, die Selbständigkeit und Noblesse seınes Urteıls, seine Nüchternheit und Treffsicherheit in der
Einschätzung künftiger Entwicklungen in sehr pointierter Weise auf. Er hält alle diese » Tugenden« uch
dort aufrecht, der private und treundschaftliche Charakter dieser Korrespondenz vielleicht einmal ıne
Abweichung davon erlaubt hätte. Also mussen Ss1ie ıhm wohl cht erst Zzur zweıten geworden, sondern
Mitgıft bereits seıner ersten und eigentlichen Natur BCWESCH se1in.

Dıie gefällige Einrichtung im Druck und das verwendete Papıer sind ıne schöne Entsprechung ZUur
sorgfältigen Redaktion des Bandes umtassendsten Bemühens n Belege, wıe hıer spürbarwird, doch einmal das eıne der andere übersehen werden kann, bestätigt sıch allerdings uch hier: Das
Verhältnis Wessenbergs Z.U) Deutschkatholizismus (sıehe besonders Briete Nr. 144+%. und I9 356—359
und 368) ist in dieser Zeitschrift einmal mıiıt einem Dokument beleuchtet worden, das vielleicht eines
Hınweises Wert SCWESCH ware (sıehe G > 1986, bes 100—103). Doch Kleinigkeiten dieser Art
schmälern den Wert dieser verdienstvollen Edition nıchts. Abraham Peter Kustermann


